
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/9/10 93/15/0051
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1998

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §21 Abs1;

BAO §22;

BAO §23;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/02/05 89/13/0111 10

Stammrechtssatz

Fehlen bei einem Insichgeschäft wirtscha8iche oder sonst beachtliche (außersteuerliche) Gründe, so ist von einem

Mißbrauch in Formen und Gestaltungsmöglichkeiten iSd § 22 BAO auszugehen.
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